



VERTRIEBSPARTNERVERTRAG

                                                                      abgeschlossen zwischen

Profit Planet GmbH (kurz Profit Planet)
FN 649474i
Kärntner Straße 227
A-8053 Graz

                                                                                            und

Vertriebspartner (kurz VP)


Firma:
FN ……………..
GF: …………………
Geb. am 
Adresse 

1.	Präambel und Vertragsgegenstand

1.1. Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen PROFIT PLANET und VP als Grundlage einer fairen, langfristigen und erfolgreichen Kooperation. Die VP unterstützen einander im Sinne der Ziele der Zusammenarbeit und unterrichten sich gegenseitig über alle Vorgänge, die für ihre Leistungen im Rahmen der Kooperation von Interesse sind.
1.2. PROFIT PLANET bietet über ein Vertriebspartnernetzwerk den Vertrieb verschiedener Dienstleistungen und Produkte, vornehmlich aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie, Handel sowie Consulting und Coaching an.
1.3. Der VP vermittelt die jeweiligen Dienstleistungen, Produkte oder qualifizierten Leads, die zu einem Abschluss führen, und erhält dafür eine Provision. Für die Tätigkeit als VP ist es nicht erforderlich, weitere VP zu werben.
1.4. Der VP ist berechtigt, weitere Vertriebspartner für den Vertrieb der Dienstleistungen und Produkte zu gewinnen. Für die Vermittlung und Betreuung der von ihm akquirierten Vertriebspartner erhält der werbende VP eine Provision, die sich aus den erwirtschafteten Umsätzen der geworbenen VP ermittelt. Die Höhe der Provision ergibt sich aus der Provisionsübersicht.
1.5. Die Vertragsabschlüsse kommen nur zwischen dem Endkunden und dem jeweiligen Dienstleister und/oder Produktgeber (Energieversorgungs-, Handels-, Dienstleistungs- oder Coachingunternehmen) zustande, ohne dass dadurch eine Vertragsbeziehung zwischen dem VP und dem Endkunden entsteht. Ein Anspruch auf Abschluss des jeweiligen Vertrags seitens des Endkunden gegenüber PROFIT PLANET oder dem VP entsteht nicht; der Vertragsabschluss ist von der Annahme des entsprechenden Antrags durch den Dienstleister bzw. Produktgeber abhängig. PROFIT PLANET hat darauf keinen Einfluss.
1.6. PROFIT PLANET behält sich vor, die angebotenen Produkte zurückzuziehen, zu ändern, neue hinzuzufügen oder sonstige Anpassungen des Produktangebots vorzunehmen. PROFIT PLANET wird den VP über Änderungen von Produkten oder Tarifen nach Maßgabe der Möglichkeiten rechtzeitig vor Wirksamkeit der Änderungen informieren.
1.7. Die genauen Produktbestandteile und Konditionen ergeben sich aus dem jeweiligen Produktpartnerinformationsblatt, welches auf der Online-Plattform hinterlegt wird.
1.8. PROFIT PLANET ist berechtigt, nach eigenem Ermessen andere Personen und Unternehmen mit der Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen von PROFIT PLANET bzw. Produktpartnern von PROFIT PLANET zu beauftragen. Es bestehen grundsätzlich keine Alleinvermittlungsaufträge und keine Exklusivität.



2. Vertriebspartner werden

2.1. Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und volljährige natürliche Personen können Vertriebspartner des PROFIT PLANET werden; pro Entität ist die Registrierung nur eines VP-Vertrags vorgesehen. Natürliche Personen, die bloß als Verbraucher handeln (wollen), können nicht Vertriebspartner von PROFIT PLANET werden.
2.2. Kapitalgesellschaften müssen ihrem VP-Antrag die Firmenbuchnummer und gegebenenfalls die Umsatzsteuer- Identifikationsnummer (UID) beilegen. Der Antrag muss von allen Zeichnungsberechtigen der Gesellschaft derart gezeichnet werden, dass eine rechtwirksame Vertretung sichergestellt ist. Die Gesellschafter haften gegenüber PROFIT PLANET jeweils persönlich für das Verhalten der Gesellschaft.
2.3. Absatz 2.2 gilt inhaltsgemäß auch für Personengesellschaften.
2.4. Der VP ist verpflichtet, Änderungen seiner unternehmens- oder personenbezogenen Daten unverzüglich an PROFIT PLANET zu melden.
2.5. Für die Verwendung des Online-Systems gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2.6. PROFIT PLANET kann Vertriebspartner ohne Angabe von Gründen ablehnen.

3. Leistungen/Pflichten des VP

3.1. Der VP handelt unabhängig als selbständiger Unternehmer, er ist weder Arbeitnehmer noch Handelsvertreter oder Makler von PROFIT PLANET. Er ist bei der Vermittlung von Produktverträgen eigenverantwortlich tätig, handelt abgesehen von den Pflichten aus diesem Vertrag frei von Weisungen und ist nicht mit der ständigen Vermittlung von Geschäften betraut. Es bestehen seitens PROFIT PLANET keine Umsatzvorgaben und keine Abnahme- oder Vertriebspflichten. Der VP trägt alle mit der Kundenakquisition verbundenen Kosten und Risiken selbst und verwendet eigene Betriebsmittel. Er stellt im geschäftlichen Verkehr klar, dass er nicht im Auftrag oder im Namen von PROFIT PLANET handelt, sondern als unabhängiger Vertriebspartner.
3.2. Der VP betreibt sein Unternehmen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und ist für die Einhaltung aller gesetzlichen sowie der steuer- und sozialrechtlichen Vorgaben selbst verantwortlich.
3.3. Der VP hält sich insbesondere auch an das Wettbewerbsrecht und nimmt Abstand von ungenehmigter, irreführender oder sonst unlauterer Werbung. Der VP verpflichtet sich auch, falsche oder irreführende Aussagen über Dienstleistungen, Produkte und Vertriebssystem der PROFIT PLANET zu unterlassen.
3.4. Grundsätzlich steht es dem VP frei, Produkte/Dienstleistungen auch für andere Unternehmen zu vertreiben. Falls es in der Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, Produktgeber oder mit Unterstützung durch PROFIT PLANET zu Terminisierungen, Promotion-Auftritten (POS) oder anderen dienstleistungs- oder produktspezifischen Webetätigkeiten kommt, so kann hierbei insbesondere nach den Vorgaben des jeweiligen Dienstleisters oder Produktgebers untersagt werden, andere Dienstleistungen oder Produkte in räumlicher oder zeitlicher Nähe zu vertreiben.
3.5. Der VP, der andere VP geworben hat, unterstützt die ihm unterstehenden Strukturpartner im Sinne eines funktionalen Teamleiters. Er fungiert als erster Ansprechpartner für Verkaufs-, Produkt- und Provisionsfragen, unterweist die geworbenen VP in ihre Rechte und Pflichten und ist verantwortlich für Trainingsmaßnahmen.
3.6. Der VP verpflichtet sich, für die Beratung und Betreuung von Kunden nur qualifiziertes Fachpersonal einzusetzen.
3.7. Der VP ist verpflichtet, seine Zugangsdaten und Passwörter zum Online-System sicher zu verwahren und vom Zugriff Dritter zu schützen.
3.8. Beim Abschluss von Kundenverträgen ist der VP verpflichtet, die von PROFIT PLANET zur Verfügung gestellten Originalunterlagen (zB Antragsformulare, AGB, sonstige Unterlagen der Dienstleister oder Produktgeber) in der aktuellsten Version zu verwenden und dem Kunden bei Vertragsabschluss vorzulegen bzw. auszuhändigen. Die Originalunterlagen sind durch den VP nicht zu verändern, missbräuchliche Verwendung ist zu verhindern.
3.9. Kundenverträge in Papierform sind vom VP zumindest während der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aufzubewahren und nach Aufforderung durch PROFIT PLANET oder den Produktgeber an PROFIT PLANET auszuhändigen.
3.10. Sämtliche Präsentations-, Werbe- und Schulungsmaterialien sowie label von PROFIT PLANET sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne ausdrückliches Einverständnis von PROFIT PLANET weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Herstellung, Verwendung und Verbreitung eigener Werbemittel, Schulungsmaterialien oder Produktbroschüren ist nur nach schriftlicher Genehmigung und Freigabe durch PROFIT PLANET gestattet.
3.11. Der VP ist während der Dauer dieser Vereinbarung und für die Dauer von einem Jahr nach Beendigung dieses Vertrags aus welchem Grund immer, nicht berechtigt, unmittelbar selbst bzw. mittelbar über Dritte Kunden von PROFIT PLANET und ihrer Produktpartner, einschließlich der vom VP vermittelten Endkunden, durch direkte Ansprache abzuwerben. Als Abwerben gilt jede Form des direkten Herantretens an den Kunden mit der Absicht, ihn zum Wechsel zu einem anderen Energieversorgungs-, Dienstleistungs-, Handels-, und/oder Coachingunternehmen zu bewegen (beispielsweise etwa durch Anrufe beim Kunden, Direktmailing mit Absicht der Abwerbung, Haustürgeschäfte etc.).

4. Geheimhaltung

4.1. Der VP verpflichtet sich, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und sonstige vertrauliche Informationen des PROFIT PLANET und dessen Struktur, Geschäftspartner, Vertriebspartner, Produktgeber, Provisionen und Endkunden unter äußerster Geheimhaltung zu behandeln und zu verwahren und diese Daten nur nach erfolgter schriftlicher Zustimmung durch den PROFIT PLANET an Dritte weiterzugeben.
4.2. Diese Verpflichtung gilt auch für Mitarbeiter und Untervertriebspartner des VP. Der VP hat für das Verhalten allfälliger Erfüllungsgehilfen und/oder Subpartner einzustehen.
4.3. Zu den Geschäftsgeheimnissen gehören insbesondere auch Informationen zu internen Betriebsabläufen, Provisionen und Provisionsstrukturen, Produkt- und Preiskalkulationen, Vertriebspartnerstrukturen und -aktivitäten.
4.4. Dem VP ist es nicht gestattet, auf Presseanfragen zu PROFIT PLANET, dessen Provisionspläne, Produkte oder andere Leistungen zu antworten. Presseanfragen sind immer an PROFIT PLANET weiterzuleiten.

5. Datenschutz

5.1. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen vollumfänglich einzuhalten. Für Verstöße gegen datenschutzrechtliche Schutzbestimmungen haftet ausschließlich der jeweils die Bestimmung verletzende Vertragspartner, dieser wird den schuldlos handelnden Vertragspartner von allen entsprechenden Ansprüchen freistellen und schad- und klaglos halten.
5.2. Im Regelfall ist der VP ist hinsichtlich der Daten der von ihm vermittelten Endkunden und Akquisitionskontakte Subauftragsverarbeiter im Sinne der Datenschutzgesetze (DSG, DSGVO); PROFIT PLANET ist Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO. Soweit durch die gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen, werden zu dieser Vereinbarung entsprechende datenschutzrechtliche Zusatzverträge abgeschlossen.
5.3. PROFIT PLANET ist bezüglich der Daten des VP auf Datenschutz verpflichtet. Die Datenschutzerklärung ist Online jederzeit abrufbar.

6. VP-Schutz

6.1. Ein neu geworbener VP wird in die Struktur desjenigen VP zugewiesen, der ihn geworben hat (VP-Schutz). Wenn mehrere VP denselben VP neu melden, wird seitens PROFIT PLANET nur die zuerst erfolgte Meldung berücksichtigt, wobei das Eingangsdatum des Registrierungsantrags bei PROFIT PLANET für die Zuteilung maßgeblich ist.
6.2. Der meldende VP ist verantwortlich dafür, die Daten des geworbenen VP vollständig und ordentlich zu übermitteln. PROFIT PLANET ist berechtigt, die Daten eines geworbenen VP aus ihrem System zu löschen, wenn von diesem innerhalb einer angemessenen Frist keine Umsätze oder Rückmeldungen kommen.
6.3. Ein Wechsel von der Struktur eines VP in die eines anderen ist grundsätzlich ausgeschlossen und nur ausnahmsweise möglich, wenn der wechselwillige VP nachweist, dass der in der Struktur über ihm stehende VP versucht hat, ihn zu einem gesetzes- oder vertragswidrigen Verhalten zu veranlassen oder sonst schwerwiegende Vorfälle die weitere Zusammenarbeit in der Struktur dieses VP untragbar machen. Über einen entsprechenden schriftlichen Antrag entscheidet PROFIT PLANET nach freiem Ermessen.
6.4. Ein VP, der innerhalb der letzten 12 Monate bereits einen VP-Vertrag mit PROFIT PLANET hatte, kann nicht geworben werden.
6.5. Eine Umgehung des VP-Schutzes etwa durch Verwendung der Namen von Strohnamen, -personen oder -firmen ist untersagt.
6.6. PROFIT PLANET räumt ihren VP ausdrücklich keinen Gebietsschutz ein. Alle VP können europaweit ohne Einschränkungen tätig sein.
7. Provision


7.1. Für jedes vom VP erfolgreich vermittelte Vertragsverhältnis zwischen Produktgeber und Endkunden erwirbt der VP Anspruch auf Provision als Bearbeitungs- und Aufwandspauschale
7.2. Die Höhe der Provision richtet sich nach der jeweils aktuell gültigen Provisionsübersicht laut Marketingkonzept. Die jeweils gültige Fassung dieser Provisionsübersicht ist jederzeit auf der Website von PROFIT PLANET (www.profit-planet.com) im internen Bereich abrufbar, einsehbar, downloadbar und kann dort auch auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Änderungen der Provisionsübersicht werden dem VP rechtzeitig bekannt gegeben. Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt der Vermittlung gültigen Provisionssätze.
7.3. Als erfolgreiche Vermittlung im Sinne dieses Vertrages gilt, wenn das Vertragsverhältnis zwischen Endkunden und Produktpartner tatsächlich zustande gekommen ist. Insbesondere entsteht kein Provisionsanspruch, wenn

· der Kunde von seinen Widerrufs- oder Rücktrittsrechten Gebrauch macht,
· der Vertrag rechtswirksam angefochten wird,
· der Kunde vom Dienstleister oder Produktpartner aus welchem Grund auch immer nicht angenommen wird,
· fehlerhafte oder unvollständige Kundenanträge eingereicht werden,
· der Vertrag widerrechtlich zustande gekommen ist oder
· der Dienstleister oder Produktgeber die Auszahlung der Provision an PROFIT PLANET aus Gründen, die nicht von PROFIT PLANET zu verantworten sind, verweigert.

7.4. Anspruch auf Auszahlung der Provision entsteht gegenüber PROFIT PLANET grundsätzlich erst dann, wenn die Zahlungen seitens des Geschäftspartners/Produktgebers bei PROFIT PLANET eingelangt sind und alle sonstigen Auszahlungsvoraussetzungen vorliegen. Der VP nimmt zur Kenntnis, dass die exakten Zahlungsmodalitäten bei den verschiedenen Dienstleistern oder Produktgebern voneinander abweichen können und PROFIT PLANET diese Unterschiede bei der Auszahlung berücksichtigt. Die unterschiedlichen Zeitspannen divergieren je nach Partnerunternehmen derzeit durchschnittlich zwischen 30 bis 100 Tage. Die genauen Anforderungen und Konditionen ergeben sich aus dem jeweiligen Produktpartnerinformationsblatt und dem Marketingkonzept.
7.5. Die Auszahlung durch PROFIT PLANET erfolgt einmal monatlich, ungefähr um den 20. des auf den Zahlungseingang bei PROFIT PLANET folgenden Monats. Die Auszahlung erfolgt bargeldlos per Überweisung auf das vom VP genannte Konto. PROFIT PLANET kann Zahlungen bis zu einer Höhe von EUR 100,00 von der Auszahlung ausschließen (Mindestauszahlungshöhe); die nicht ausbezahlten Provisionsansprüche werden auf dem Provisionskonto des VP rechnerisch fortgeführt und im Folgemonat nach Erreichen der Mindestauszahlungshöhe ausbezahlt. Beträge unterhalb der Mindestauszahlungshöhe werden einmal jährlich zur Auszahlung gebracht.
7.6. Der Provisionsanspruch entfällt rückwirkend, wenn PROFIT PLANET, Provisionen an einen Produktgeber zurückzahlen muss, etwa weil ein Kunde den Vertrag widerruft oder andere Ausschlusskriterien seitens des Produktgebers vorliegen (Stornohaftung etc.). PROFIT PLANET ist berechtigt, Forderungen, die dem PROFIT PLANET gegen den VP zustehen, mit dessen Provisionsansprüchen ganz oder teilweise aufzurechnen.
7.7. Mit dieser Provision sind sämtliche Tätigkeiten des VP einschließlich aller ihm in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstandenen Kosten, Auslagen und Aufwendungen, wie beispielsweise Fahrt- und Reisekosten, Bürokosten, Porto und Telefongebühren, abgegolten. Dasselbe gilt für Leistungen des VP in Hinblick auf Pflege und Herstellung eines VP-Bestandes und/oder Kundenstocks, sodass im Fall der Beendigung des Vertrags unbeachtet des Grundes der Auflösung keinesfalls Ansprüche auf Abfindungen oder Ausgleiche jedweder Art gegen PROFIT PLANET bestehen.
7.8. Fehlerhafte Provisionszahlungen oder sonstige Zahlungen sind vom VP binnen 60 Tagen schriftlich einzumahnen. Danach gelten die Zahlungen als genehmigt.
7.9. Wenn vom VP keine UID-Nummer bekannt gegeben wird, erfolgen alle Auszahlungen netto.

8. Vertragsstrafe, Schadenersatz

8.1. 	Bei einem ersten Verstoß gegen die in diesem Vertrag geregelten Pflichten durch den VP erfolgt eine schriftliche Abmahnung durch PROFIT PLANET. Die Pflichtverletzung ist unmittelbar zu beenden bzw. gegebenenfalls zu beheben.
8.2.  	Kommt es erneut zu einem Verstoß gegen diesen Vertrag oder wird der zuerst gemahnte Zustand nicht beseitigt, so verpflichtet sich der VP zur Zahlung einer verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe für jeden jeweiligen Verstoß in Höhe von EUR 5.000,00.
8.3. 	Bei Verstößen gegen die Geheimhaltungs- und Datenschutzpflichten, sowie bei besonders schwerwiegenden Verstößen, insbesondere gegen Punkt 10.2 diese Vertrags, ist PROFIT PLANET auch ohne vorhergehende Abmahnung zur Geltendmachung der jeweiligen Vertragsstrafe berechtigt.
8.4. 	Für jede Zuwiderhandlung gegen Punkt 3.11 verpflichtet sich der VP zur Zahlung einer verschuldens- und schadensunabhängigen Konventionalstrafe an den PROFIT PLANET von EUR 500,00 pro Verstoß (z.B. pro an ein anderes Unternehmen oder sonstigen Dritten vermittelten Vertrags oder pro abgeworbenen Kunden). Die Geltendmachung darüber hinausgehender sonstiger Schadenersatzansprüche, der Vertragsstrafe nach 8.2 oder etwa von Erfüllungsansprüchen bleibt dadurch unberührt.
8.5.	Für jeden Verstoß gegen die in Punkt 4. dieses Vertrags (Geheimhaltungsverpflichtung) normierten Pflichten, verpflichtet sich der VP zur Zahlung einer verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe in Höhe von EUR 7.000,00 pro Verstoß. Die Geltendmachung weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche – insbesondere auf Unterlassung und Schadenersatz – bleibt davon unberührt.
8.6.	Bei Handlungen, die dem Katalog außerordentlicher Kündigungsgründe gemäß Punkt 10.2 entsprechen, insbesondere bei treuwidrigem Verhalten im Sinne der dort beschriebenen Fallgruppen (z. B. unautorisierte Kaltakquise, rufschädigendes Verhalten, unbefugtes Auftreten im Namen von PROFIT PLANET), verpflichtet sich der VP zur Zahlung einer verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe in Höhe von EUR 10.000,00 pro Verstoß. Auch in diesen Fällen bleiben darüber hinausgehende Ansprüche – insbesondere Schadenersatz oder außerordentliche Kündigung – ausdrücklich vorbehalten.



9. 	Haftungsausschluss

9.1. 	Der VP führt die Vermittlungstätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen und in eigener Verantwortung, insbesondere auch in Bezug auf die korrekte Beratung der Endkunden aus. Eine Haftungsübernahme von PROFIT PLANET für Falschberatungen oder sonstiges Fehlverhalten des VP ist explizit ausgeschlossen.
9.2.	Für Schäden mit Ausnahme von solchen an Leben, Körper und Gesundheit haftet PROFIT PLANET nur, soweit diese auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (beispielsweise Nichtzahlung der Provision) durch PROFIT PLANET, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
9.3.	Eine Haftung von PROFIT PLANET für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder erwartete Ersparnis ist jedenfalls ausgeschlossen.
9.4.	PROFIT PLANET übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Datenverlust auf den Servern auftreten, außer der Schaden beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens PROFIT PLANET, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen.
9.5. 	Der Eintritt eines Schadens ist PROFIT PLANET unverzüglich mitzuteilen.


10. 	Vertragsdauer & Kündigung

10.1. 	Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung oder im Fall einer Online-Registrierung, Online mit der Annahme des Vertrags durch PROFIT PLANET in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende jedes Kalendermonats schriftlich gekündigt werden.
10.2. 	Dessen ungeachtet kann der Vertrag seitens PROFIT PLANET aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung besteht ungeachtet weiterer Ansprüche. Folgende Gründe berechtigen insbesondere zur außerordentlichen Kündigung, die Aufzählung ist nicht abschließend:

· Akte treuwidrigen Verhaltens, die eine weitere Zusammenarbeit zw. den Vertragspartnern unzumutbar machen;
· ein solches treuwidriges Verhalten liegt insbesondere etwa dann vor, wenn ein VP ohne ausdrückliche Zustimmung eines vertretungs- und zeichnungsbefugten Organs von PROFIT PLANET Handlungen setzt, welche nach außen den Anschein erwecken, im Namen oder Auftrag von PROFIT PLANET zu erfolgen – insbesondere etwa durch Kaltakquise, Verwendung von Geschäftsdrucksorten oder -signaturen, Auftritt unter Verwendung der Marke PROFIT PLANET oder vergleichbare ruf- bzw. imageschädigende Aktivitäten.
· die Anwendung unlauterer Praktiken oder ein grober oder wiederholter Verstoß gegen diesen Vertrag sowie der Verstoß gegen zwingende Rechtsnormen;
· wenn über das Vermögen des jeweils anderen Vertragspartners die Einleitung eines Insolvenzverfahrens beantragt oder wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
· Verletzung der vereinbarten oder gesetzlichen Datenschutz- oder Geheimhaltungspflichten;
· wenn die Kooperation durch das Verhalten eines Vertragspartners oder dessen Ruf in der Öffentlichkeit den anderen Vertragspartnern einen Imageschaden zufügen würde;
· wenn die Kooperation aufgrund der Gesetzeslage oder von dritter Seite als unzulässig untersagt wird;
· Unzulässige Nebenabsprachen mit am Vertrieb beteiligten Dritten;

10.3. 	Abgesehen von 10.2 kann PROFIT PLANET den VP auch außerordentlich kündigen, wenn dieser in den letzten 6 Monaten keine neuen Umsätze erzielt hat oder bei den durch seine Vermittlung zustande gekommenen Verträgen zwischen Endkunden und Produktgebern über einen Zeitraum von 2 Monaten überdurchschnittliche Stornoquoten von mehr als 30% der vermittelten Verträge bestehen. PROFIT PLANET wird den VP vor einer außerordentlichen Kündigung nach diesem Passus einmalig schriftlich verwarnen, so dass der VP die Möglichkeit hat, innerhalb einer Frist von 30 Tagen die erforderlichen neuen Umsätze zu generieren oder seine Stornoquote zu verbessern.
10.4.	Mit der Beendigung des Vertrags steht dem VP mit Ausnahme der Provision für zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgreich vermittelte Verträge, kein Recht auf Provision mehr zu. Ein Anspruch auf Handelsvertreterausgleich ist ausdrücklich ausgeschlossen, da der VP nicht als Handelsvertreter für den PROFIT PLANET tätig wird. Etwaige Ansprüche auf Folgeprovisionen für vermittelte Produkte bestehen für 12 Monate nach Vertragsbeendigung fort; im Falle einer außerordentlichen Kündigung verfallen Ansprüche auf Folgeprovisionen unmittelbar mit der Vertragsbeendigung.
10.5. Nach Beendigung des Vertrags sind vom VP sämtliche überlassenen Unterlagen und Werbematerialien unaufgefordert binnen einem Monat an PROFIT PLANET zurückzugeben. Die Verwendung der Marke PROFIT PLANET und entsprechender Logos etwa auf Briefpapier oder in E-Mail-Signaturen ist nach Beendigung des Vertrags untersagt.



11.	Übertragung

11.1. 	PROFIT PLANET ist jederzeit berechtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, sofern sich der Rechtsnachfolger an die gesetzlichen Vorschriften und die geltenden Verträge hält.
11.2. 	Der VP ist grundsätzlich berechtigt, seine Vertriebsstruktur an einen Dritten zu übertragen, wobei PROFIT PLANET ausdrücklich ein Vorkaufsrecht vorbehalten ist. Die Übertragung ist PROFIT PLANET im Vorhinein anzuzeigen und der Kauf- und/oder Übertragungsvertrag mit dem Dritten sowie der VP-Antrag des Dritten vorzulegen. Sofern PROFIT PLANET von seinem Vorkaufsrecht binnen einem Monat nach Anzeige der Übertragungsabsicht keinen Gebrauch macht und auch sonst keinen wichtigen Ablehnungsgrund nennt, gilt die Übertragung als durch PROFIT PLANET gebilligt. Ein Verkauf ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn der Vertriebspartnervertrag bereits ordentlich oder außerordentlich gekündigt wurde oder der verkaufende VP noch Schulden bei PROFIT PLANET hat.
11.3. 	Wenn eine als VP registrierte Kapital- oder Personengesellschaft einen neuen Gesellschafter aufnimmt, hat dies auf diesen Vertrag keine Auswirkung, sofern der/die Gesellschafter, die den VP-Antrag ursprünglich unterzeichnet haben, als Gesellschafter in der Gesellschaft verbleiben. Wenn ein Gesellschafter aus einer registrierten Gesellschaft ausscheidet oder seine Anteile an einen Dritten überträgt, so ist dies in Bezug auf diesen Vertrag zulässig, sofern er dies PROFIT PLANET schriftlich unter Vorlage der entsprechenden rechtsgültigen Urkunden anzeigt, und der Vorgang keinen anderen Bestimmungen dieses Vertrags widerspricht; anderenfalls behält PROFIT PLANET sich das Recht vor, den VP-Vertrag der betreffenden Kapital- oder Personengesellschaft aufzukündigen.
11.4. 	Bei Auflösung einer als VP registrierten Gemeinschaft (Kapital- oder Personengesellschaft, aber auch z.B. Ehepartnerschaften oder ähnliches, die einen gemeinsamen VP-Vertrag haben), bleibt nur ein VP-Vertrag bestehen. Die Mitglieder der aufzulösenden Gemeinschaft haben sich intern zu einigen, durch welches Mitglied/Gesellschafter die Vertriebspartnerschaft fortgesetzt werden soll, und dies PROFIT PLANET schriftlich anzuzeigen. Falls sich die Mitglieder der Gemeinschaft in Bezug auf die Fortsetzung des VP-vertrags nicht gütlich einigen können, behält sich PROFIT PLANET das Recht einer außerordentlichen Kündigung vor, insbesondere, wenn es durch die Uneinigkeit über die Folgen zur Vernachlässigung der Pflichten des VP, einem Verstoß gegen diesen Vertrag oder geltendes Recht oder zu einer übermäßigen Belastung der Vertriebsstruktur des VP kommt.

12. 	Schlussbestimmungen

12.1.	Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das Abgehen der Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
12.2.	Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, gilt anstelle der unwirksamen Bestimmung jene Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
12.3.	Vereinbarter Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist das für Graz sachlich zuständige Gericht. Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht, nicht jedoch den nichtzwingenden Verweisungsnormen des IPR. Weiter- bzw. Rückverweisungen sind ausgeschlossen. Darüber hinaus steht es PROFIT PLANET frei, den VP auch seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.





Für PROFIT PLANET	Für den VP





..............................................................................          ...............................................................................
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